
Verbote für Kinder und Jugendliche 
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Kein Aufenthalt in öffentlichen Spielhallen; kein Glücksspiel; 
Ausnahme:Rummelplatz     

Keine Anwesenheit an Orten, wo Gefahr für das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl besteht     

Kein Konsum von brantweinhaltigen Getränken 
Abgabe und das Gestatten des Verzehrs sind verboten     

Kein Konsum alkoholischer Getränke ( Bier, Wein, etc. ) 
Abgabe und das Gestatten des Verzehrs sind verboten 
ab 14 erlaubt in Begleitung der Erziehungsberechtigten 

Kein Gaststättenbesuch ohne Begleitung von 
Erziehungsberechtigten 

Ausnahme: Jugendveranstaltungen; bei Reisen 

Kein Rauchen in der Öffentlichkeit 

Keine Anwesenheit bei öffentlichen 
Tanzveranstaltungen außer in Begleitung 

von Erziehungsberechtigten 

bis 
24 

Uhr 

 


